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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie in diesem Schreiben darüber informieren, dass die durch KMK 
und HRK überarbeitete und aktualisierte RO-DT  inzwischen in Kraft getreten ist. 
Sie können diese auf der Homepage der HRK unter folgendem Link einsehen: 
https://www.hrk.de/mitglieder/arbeitsmaterialien/registrierung-von-dsh-
pruefungsordnungen/.  

Im Zuge dieser Überarbeitung ergeben sich auch kleine redaktionelle Änderungen 
in der DSH-Musterprüfungsordnung, die in die lokalen Prüfungsordnungen aller 
DSH-Standorte aufgenommen werden sollten.  Diese sind: 

 

MPO § 1 (2):   

alt:     „[…] gilt dies gemäß § 3 Abs. 3 RO […]“ 
neu: „[…] gilt dies gemäß § 3 Abs. 5 RO […]“ 

alt:  „[…] in Verbindung mit § 3 Abs. 5 RO können auf Beschluss […]“ 
neu:  „[…] in Verbindung mit § 3 Abs. 7 RO können auf Beschluss […]“ 

 

MPO § 12 (2):   

alt:     „[…] gemäß § 9 Abs.1 der Rahmenordnung […]“ 
neu: „[…] gemäß § 10 Abs. 1 der Rahmenordnung […]“ 
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Vorderseite DSH-Zeugnis (Anhang der MPO): 

alt:  „[…] Eine nach Maßgabe der Rahmenordnung abgelegte DSH-
Prüfung wird gemäß § 7 der Rahmenordnung von allen Hochschu-
len […]“ 

neu:  „[…] Eine nach Maßgabe der Rahmenordnung abgelegte DSH-
Prüfung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Rahmenordnung von den 
deutschen Hochschulen […]“ 

 

Rückseite DSH-Zeugnis (Anhang der MPO): 

alt: „Zulassung (gemäß Rahmenordnung über Deutsche Sprachprü-
fungen für das Studium an deutschen Hochschulen vom [Datum 
der Beschlussfassung HRK/KMK NEU] VORHER: § 3, Abs. 3 bis 5)“  

neu:  „Zulassung (gemäß Rahmenordnung über Deutsche Sprachprü-
fungen für das Studium an deutschen Hochschulen entsprechend 
Beschluss der HRK vom 08.06.2004 und der KMK vom 25.06.2004 
i. d. F. der HRK vom 23.07.2020 und der KMK vom 28.11.2019, § 
3, Abs. 5 bis 7). 

Bitte ändern Sie die Absatzbezeichnungen auch in den Zeilen der 
Tabelle zu den einzelnen DSH-Stufen (siehe Rückseite des DSH-
Musterzeugnisses in Neufassung RO-DT bzw. MPO).“ 

 
Wir empfehlen Ihnen folgendes Vorgehen: 

Diejenigen Standorte, deren PO-Entwürfe derzeit von den Gutachter*innen des 
DSH-Komitees begutachtet werden, werden zeitnah ein Schreiben zu den jeweili-
gen Änderungsauflagen erhalten. In diesem werden auch die redaktionellen Än-
derungen noch einmal aufgelistet sein. Sie müssen dementsprechend im Moment 
noch nichts unternehmen. 

Diejenigen Standorte, deren überarbeitete Prüfungsordnungen bereits veröf-
fentlicht wurden bzw. bereits vom FaDaF zur Veröffentlichung freigegeben wur-
den, bitten wir, diese geänderten Bezüge als redaktionelle Änderungen in Ihren 
Prüfungsordnungen zu aktualisieren. Eine Überprüfung der Änderungen durch 
den FaDaF ist hier nicht nötig. Wir würden Sie lediglich bitten, uns die aktualisierte 
Version zukommen zu lassen, sobald die Änderungen vorgenommen wurden. 
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Alle Standorte, die Ihren Re-Registrierungsantrag bzw. die überarbeitete Prü-
fungsordnung noch nicht eingereicht haben, bitten wir hiermit noch einmal aus-
drücklich, dies so bald wie möglich zu tun. Bitte nehmen Sie die redaktionellen 
Änderungen schon vor der Einreichung bei der DSH-Koordinierungsstelle in Ihre 
PO-Entwürfe auf.  

Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen wie immer gerne an uns wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Berit Appel     Sonja Domes  
Koordinatorin DSH-Qualitätssicherung   Koordinatorin der Qualitätssicherung 


